
Allgemeine
Tarife
Gültig ab 1. Juli 2023



1.  Tarif für Wohngebäude  
  (zu § 4 Abs. 1 AVBWasserV)

Der Tarif für Wohngebäude setzt sich zusammen aus

·  dem Mengenpreis (1.1),
·  dem Systempreis für Wohngebäude (1.2) und
·  gegebenenfalls dem Servicepreis (1.3).

1.1  Mengenpreis

Der Mengenpreis beträgt

· 1,38 €/m³ netto 
·  1,48 €/m³ brutto 

Bei einem Verbrauch von jährlich mehr als 60.000 m³ 
können Sonderverträge abgeschlossen werden.

1.2  Systempreis für Wohngebäude

Der Systempreis gilt für die Betriebs- und Vor-
halteleistung. Er richtet sich nach der Anzahl der 
Wohneinheiten, die über eine Hausanschlussleitung 
mit Trinkwasser versorgt werden. In dem System-
preis ist ein Hauptwasserzähler der Zählerklasse 1 
(bis maximal Nenngröße Q3 = 16 m³/h) enthalten. 

Als Bestandteil des Systempreises wird ein zusätz-
licher Leistungspreis erhoben, wenn in Wohngebäu-
den ein Hauptwasserzähler der Zählerklasse 2 ins-
talliert ist. Er deckt die Mehrkosten der atypischen 
Nutzung des Versorgungssystems ab. 

Der Systempreis für Wohngebäude ist in Anlage 1 
angegeben.

1.3  Servicepreis 

Der Servicepreis gilt für zusätzliche Ausstattung 
und Dienstleistungen, die über die im Systempreis 
enthaltenen Leistungen hinausgehen. Der Service-
preis ist in Anlage 3 angegeben.

 

2.  Tarif für Gewerbe und sonstige versorgte 
  Einheiten (zu § 4 Abs. 1 AVBWasserV)

Der Tarif für Gewerbe und sonstige versorgte Einhei-
ten (Nicht-Wohngebäude) setzt sich zusammen aus

·  dem Mengenpreis (2.1),
·  dem Systempreis für Gewerbe und sonstige 
 versorgte Einheiten (2.2) und
·  gegebenenfalls dem Servicepreis (2.3).

2.1  Mengenpreis 

Der Mengenpreis beträgt

·  1,38 €/m³ netto    
·  1,48 €/m³ brutto  

Bei einem Verbrauch von jährlich mehr als 60.000 m³ 
können Sonderverträge abgeschlossen werden.

2.2  Systempreis für Gewerbe und 
  sonstige versorgte Einheiten

Der Systempreis gilt für die Betriebs- und Vorhal-
teleistung. Er richtet sich nach der Tarifklasse, die 
durch die Abnahmemenge des Anschlussobjekts 
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bestimmt wird. Hierbei gilt eine auf 365 Tage hoch-
gerechnete Abnahmemenge. In dem Systempreis 
ist ein Hauptwasserzähler enthalten, dessen Größe 
sich nach der jeweiligen Tarifklasse gemäß Anlage 2 
richtet. 

Als Bestandteil des Systempreises wird ein zusätz-
licher Leistungspreis erhoben, wenn ein Hauptwas-
serzähler der Zählerklasse 2 in Anschlussobjekten 
der Tarifklassen 1 bis 7 installiert ist. Er deckt die 
Mehrkosten der atypischen Nutzung des Versor-
gungssystems ab.

Der Systempreis für Nicht-Wohngebäude ist in 
Anlage 2 angegeben.

2.3  Servicepreis 

Der Servicepreis gilt für zusätzliche Ausstattung 
und Dienstleistungen, die über die im Systempreis 
enthaltenen Leistungen hinausgehen. Der Service-
preis ist in Anlage 3 angegeben.
 

3.  Haushaltswasserzähler

Der Tarif für Haushaltswasserzähler setzt sich zu-
sammen aus

·  dem Mengenpreis (1.1),
·  dem anteiligen Systempreis für Wohngebäude (1.2) 
 und
·  dem Servicepreis (1.3) für Haushaltswasserzähler.

Der anteilige Systempreis je Haushaltswasserzähler 
errechnet sich, indem der Systempreis für Wohnge-
bäude durch die Anzahl der Wohneinheiten dividiert 
wird. Der Servicepreis wird für jeden Haushaltswas-
serzähler erhoben.

4.  Baukostenzuschuss 
  (zu § 9 AVBWasserV)

Der Einheitssatz für einen Meter verlegter Versor-
gungsleitung gemäß Ziffer 3.10.2 der Ergänzenden 
Versorgungsbedingungen beträgt 

·  146,23 € netto 
·  156,47 € brutto

5.  Kosten für die Erstellung und Erneuerung 
  des Hausanschlusses 
  (zu § 10 Abs. 4 AVBWasserV)

Die Kosten der Hausanschlussleitungen für Nenn-
weiten bis DN 50 werden pauschaliert ermittelt. Sie 
setzen sich aus einem Grundbetrag in Abhängigkeit 
vom Leitungsdurchmesser und einem Zusatzbetrag 
je laufendem Meter Anschlusslänge zusammen:

a) Grundbetrag

Leitungsdurchmesser

Nennweite DN 32  1.288,30 € netto 
 1.378,48 € brutto 

Nennweite DN 50  1.342,84 € netto 
 1.436,84 € brutto
 

b) Zusatzbetrag

Je laufendem Meter Anschlusslänge wird ein Zusatz-
betrag in Höhe von

·  102,25 € netto 
·  109,41 € brutto 

berechnet.

Die Kosten der Hausanschlussleitungen mit einer 
Nennweite größer DN 50 werden nach tatsächli-
chem Aufwand berechnet.

Die Anschlusslänge ermittelt sich aus der tatsächli-
chen Verlegelänge der Leitung zwischen Hauptrohr-
leitung und Haus- oder Schachteinführung. 

6.  Kosten für die Inbetriebsetzung der Kundenanlage 
  (zu § 13 Abs. 3 AVBWasserV)

Für die Inbetriebsetzung der Kundenanlage werden 
berechnet bei einem

·  Wasserzähler der Zählerklasse 1 (bis maximal Nenn-
größe Q3 = 16 m³/h, inklusive Haushaltswasserzäh-
lern) die Kosten nach Aufwand, mindestens jedoch 
der Verrechnungssatz für eine Facharbeiterstunde,

·  Wasserzähler der Zählerklassen 2 und größer 
(größer Nenngröße Q3 = 16 m³/h) die Kosten nach 
Aufwand, mindestens jedoch der zweifache Ver-
rechnungssatz für eine Facharbeiterstunde.
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7.  Einstellung und Wiederaufnahme der Versorgung
  (zu § 33 Abs. 3 AVBWasserV)

Für die Einstellung der Versorgung wird vom Kunden 
ein pauschales Entgelt in Höhe von 85,00 € ohne 
Umsatzsteuer erhoben. Für die Wiederaufnahme der 
Versorgung ist ein pauschales Entgelt in Höhe von 
85,00 € zuzüglich Umsatzsteuer fällig.

8.  Zahlungsverzug 
  (zu § 27 Abs. 2 AVBWasserV)

Als Verzugskosten wird je Mahnung ein Betrag von 
1,10 € berechnet. Im Falle des Telefoninkassos beträgt 
das Entgelt 15,00 €. Zusätzlich werden individuelle 
Verzugszinsen geltend gemacht.

9.  Umsatzsteuer

Zu den Entgelten, die nach den Allgemeinen Tari-
fen zu zahlen sind, kommt die Umsatzsteuer in der 
jeweils gesetzlich bestimmten Höhe hinzu. Dies gilt 
nicht für die Einstellung der Versorgung nach Ziffer 7 
und Entgelte nach Ziffer 8.

10.  Inkrafttreten

Die vorstehenden Allgemeinen Tarife treten am 
1. Juli 2023 in Kraft.

RWW Rheinisch-Westfälische
Wasserwerksgesellschaft mbH
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Systempreis für 
Wohngebäude
Anlage 1

Im Systempreis für Wohngebäude ist jeweils ein Haupt-
wasserzähler der Zählerklasse 1* enthalten. 

Der zusätzliche Leistungspreis, der erhoben wird, wenn in 
Wohngebäuden ein Hauptwasserzähler der Zählerklasse 2* 
anstatt Zählerklasse 1 installiert ist, beträgt jährlich

·  2.547,05 € netto
·  2.725,34 € brutto.

Für Hauptwasserzähler größer als Zählerklasse 2 können
Sonderregelungen vereinbart werden.

*) Leistungsbereiche der Zählerklassen:
·  Zählerklasse 1 (ZK 1): 
 Dauerdurchfluss Q3 = 4 m³/h bis 16 m³/h 
·  Zählerklasse 2 (ZK 2): 
 Dauerdurchfluss Q3 = 17 m³/h bis 99 m³/h

Wohngebäudegröße Systempreis je Systempreis je
(Anzahl Wohnein- Wohngebäude Wohngebäude
heiten) (jährlich/netto) (jährlich/brutto)

1  252,09 €  269,74 €
2  303,39 €  324,63 €
3  343,19 €  367,20 €
4  407,85 €  436,40 €
5  447,64 €  478,97 €
6  507,33 €  542,84 €
7  565,77 €  605,38 €
8  616,76 €  659,92 €
9  660,27 €  706,48 €
10  708,75 €  758,38 €
11  765,96 €  819,59 €
12  820,66 €  878,11 €
13  872,89 €  934,01 €
14  922,63 €  987,20 €
15  969,88 €  1.037,77 €
16  1.014,65 €  1.085,68 €
17  1.056,93 €  1.130,92 €
18  1.096,71 €  1.173,49 €
19  1.134,02 €  1.213,40 €
20  1.168,84 €  1.250,65 €
21  1.201,17 €  1.285,25 €
22  1.231,01 €  1.317,19 €
23  1.258,36 €  1.346,46 €
24  1.283,23 €  1.373,06 €
25  1.305,61 €  1.397,01 €
26  1.325,51 €  1.418,29 €
27  1.342,92 €  1.436,92 €
28  1.357,84 €  1.452,88 €
29  1.370,27 €  1.466,19 €
30  1.380,22 €  1.476,83 €
31  1.387,67 €  1.484,81 €
32  1.392,66 €  1.490,14 €
33  1.395,14 €  1.492,80 €
34  1.403,59 €  1.501,85 €
35  1.410,07 €  1.508,77 €
36  1.414,54 €  1.513,56 €
37  1.417,03 €  1.516,21 €
38  1.417,52 €  1.516,74 €
39  1.430,58 €  1.530,72 €
40  1.442,39 €  1.543,36 €
41  1.452,96 €  1.554,67 €
42  1.462,29 €  1.564,64 €
43  1.470,37 €  1.573,30 €
44  1.477,21 €  1.580,60 €
45  1.482,81 €  1.586,60 €
46  1.487,16 €  1.591,26 €
47  1.490,27 €  1.594,57 €
48  1.492,13 €  1.596,59 €
ab 49 (je Wohneinheit) 31,08 €  33,26 €
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Systempreis für Gewerbe und 
sonstige versorgte Einheiten 
(Nicht-Wohngebäude)
Anlage 2

Tarifklasse Abnahmemenge Systempreis Systempreis darin enthaltene
 (m³) pro Jahr (jährlich/netto) (jährlich/brutto) Zählerklasse*

1 0-99 252,09 €  269,74 € ZK 1

2 100-499 341,16 €  365,04 € ZK 1

3 500-999 638,51 €  683,21 € ZK 1

4  1.000-1.999 1.085,50 €  1.161,48 € ZK 1

5  2.000-4.999 1.484,27 €  1.588,17 € ZK 1

6  5.000-9.999 2.823,31 €  3.020,95 € ZK 1

7  10.000-19.999 5.890,76 €  6.303,11 € ZK 1

8  20.000-59.999 16.407,00 €  17.555,48 € ZK 2

9  60.000-149.999 56.731,54 €  60.702,75 € ZK 3

10  150.000-299.999 121.567,05 €  130.076,74 € ZK 3
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Der zusätzliche Leistungspreis, der erhoben wird, wenn 
ein Hauptwasserzähler der Zählerklasse 2 anstatt Zäh-
lerklasse 1 in Anschlussobjekten der Tarifklassen 1 bis 7 
installiert ist, beträgt jährlich

·  2.547,05 € netto
·  2.725,34 € brutto.

In Tarifklassen 1 bis 8 können für Hauptwasserzähler 
größer als Zählerklasse 2 Sonderregelungen vereinbart 
werden.

*) Leistungsbereiche der Zählerklassen: 
·  Zählerklasse 1 (ZK 1): 
 Dauerdurchfluss  Q3 = 4 m³/h bis 16 m³/h 
·  Zählerklasse 2 (ZK 2): 
 Dauerdurchfluss Q3 = 17 m³/h bis 99 m³/h 
·  Zählerklasse 3 (ZK 3): 
 Dauerdurchfluss Q3 = 100 m³/h bis 399 m³/h 



Servicepreis für zusätzliche 
Ausstattung und Dienstleistungen
Anlage 3

 Servicepreis Servicepreis Abrechnungszeitraum
 (jährlich/netto) (jährlich/brutto) 

Messtechnische 
Zusatzausstattung  

Haushaltswasserzähler  16,96 € 18,15 € jährlich/Zähler
oder Nebenzähler 

Sonderabrechnungen    

Halbjährliche Abrechnung  111,77 € 119,59 €  jährlich
mit Selbstablesung 

Vierteljährliche Abrechnung 
mit Selbstablesung 317,87 € 340,12 € jährlich

Monatliche Abrechnung  1.271,52 € 1.360,53 € jährlich
mit Selbstablesung 

Außerplanmäßige  267,03 € 285,71 € je Abrechnung
Abrechnung mit Ablesung 
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Für abweichende Zählerausstattung oder andere Service-
leistungen können Sonderregelungen vereinbart werden.



    

RWW-Kundenservice

Postfach 101124
45411 Mülheim an der Ruhr

T 0208 304148282 (Mo-Fr 7:30-18 Uhr)
E beratung@rww.de

 
RWW Rheinisch-Westfälische
Wasserwerksgesellschaft mbH

Am Schloß Broich 1-3
45479 Mülheim an der Ruhr

I www.rww.de


